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Der Schiffsführer 

- Er übernimmt die Verantwortung 

Das Schiff 

- Ist das Schiff in tadellosem Zustand? 

- Ist genügend Treibstoff vorhanden? 

- Ist der Motor betriebssicher? (eine regelmässige Wartung 

ist unumgänglich) 

Die Ausrüstung 

- Auf eine gute und griffbereite Ausrüstung ist zu achten. 

Das heisst: 

- Gewässerkarte, Rettungsweste, Nebelhorn, Notflagge, 

Paddel, Bootshaken, Tauwerk und Ankergeschirr mit 

ausreichender Haltekraft. 

Die Strömung 

Die Strömung kann täglich ändern. Bei langanhaltenden 

Regenperioden kann sie um ein Mehrfaches zunehmen.

Brückenpfeiler 

Oberhalb von Brückenpfeilern oder Hindernissen nie wen-

den oder Rettungsmanöver durchführen. 

Das Wehr 

Jedes Wehr birgt Gefahren. 

Die Schleuse 

Die Kursschifffahrt hat generell Vorfahrt. Die Schleusenein-

fahrt ist aus genügender Distanz zu überprüfen. Die 

Schleuse Port (Bielersee) wird mit Lichtsignalen, welche 

oberhalb und unterhalb des Schleusentores angebracht 

sind, geregelt. Bei rot ist die Einfahrt verboten. Das Schiff 

ist am dafür vorgesehenen Steg festzumachen. Belegen 

Sie Ihr Schiff so, dass auch andere genügend Platz haben. 

Zeigt das Lichtsignal rot und grün an, kann die Einfahrt in 

die Schleuse vorbereitet werden. Vor dem Ablegen zuerst 

den Motor starten und anschliessend die Festmacher lö-

sen. Bei grün kann in die Schleuse eingefahren werden. 

Vorsicht, das Schiff darf nicht fest belegt werden. Der Was-

serstand in der Schleuse verändert sich.

Sie betreiben Freizeitsport! Nehmen Sie sich Zeit und drän-

gen Sie nicht. Die Schifffahrt soll ein Vergnügen sein. Neh-

men Sie Rücksicht auf andere und geniessen Sie die Natur 

während den Wartezeiten. 

Weitere Auskünfte 

Sollten Sie weitere Fragen zur Schleuse Port haben, sind 

die Schleusenbetreiber unter +41 32 331 61 16 oder die 

Gewässerpolizei Stützpunkt Bielersee unter 

+41 31 638 87 20 für Sie erreichbar. 
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